1. JANUAR 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 13. Februar 1998 über die Aus- und Weiterbildungszentren für Sanitäter-Krankenwagenfahrer


(Belgisches Staatsblatt vom 9. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


1. JANUAR 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 13. Februar 1998 über die Aus- und Weiterbildungszentren für Sanitäter-Krankenwagenfahrer


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 8. Juli 1964 über die dringende medizinische Hilfe, des Artikels 6ter, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Februar 1994, umnummeriert durch das Gesetz vom 9. Juli 2004 und abgeändert durch das Gesetz vom 19. Dezember 2008 und das Gesetz vom 26. Dezember 2022;

	Aufgrund des am 10. Mai 2015 koordinierten Gesetzes über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe, des Artikels 65;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 13. Februar 1998 über die Aus- und Weiterbildungszentren für Sanitäter-Krankenwagenfahrer;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 6. September 2023;

	Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 13. Oktober 2023;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 74.699/2 des Staatsrates vom 16. November 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag der Ministerin der Volksgesundheit und der Ministerin des Innern


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Artikel 17 des Königlichen Erlasses vom 13. Februar 1998 über die Aus- und Weiterbildungszentren für Sanitäter-Krankenwagenfahrer, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 27. September 2020, wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Sanitäter-Krankenwagenfahrer können sich frühestens vier Monate vor Ablauf der Gültigkeit ihres Brevets für eine in Absatz 1 erwähnte Bewertung einschreiben."




	Art. 2 - Artikel 19 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 23. März 1999, wird wie folgt abgeändert:

	1. Absatz 3 wird wie folgt ersetzt:

	"Im Fall einer negativen Bewertung muss der Sanitäter-Krankenwagenfahrer einen individuellen Ausbildungsweg absolvieren, um die Kompetenzen, die der negativen Bewertung zugrunde liegen, zu verbessern. Nach Ablauf des individuellen Ausbildungswegs kann der Sanitäter-Krankenwagenfahrer erneut versuchen, eine positive Bewertung im Hinblick auf die Verlängerung des Brevets zu erhalten."

	2. Der Artikel wird durch zwei Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Ist die Bewertung derart negativ, dass sie vermuten lässt, dass die weitere Tätigkeit des Sanitäter-Krankenwagenfahrers ein Risiko für die Qualität der Pflegeerbringung oder die Patientensicherheit darstellt, setzt das Aus- und Fortbildungszentrum unverzüglich und spätestens an dem Werktag nach dem Tag der Bewertung den zuständigen föderalen Hygiene-Inspektor und den Verantwortlichen des betreffenden Ambulanzdienstes davon in Kenntnis.

	Der Sanitäter-Krankenwagenfahrer, der zwei aufeinanderfolgende negative Bewertungen erhalten hat, kann sich nur mit dem Einverständnis des zuständigen Hygiene‑Inspektors und unter den in Absatz 3 festgelegten Bedingungen einer dritten Bewertung im Hinblick auf die Erlangung eines Brevets unterziehen."


	Art. 3 - Der für die Volksgesundheit zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 11. Dezember 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

